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Bekanntmachung der 9. Änderungssatzung vom 27.05.2025 zur 
Hundesteuersatzung der Stadt Ahlen vom 13.06.2003 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung (SGV 

NRW 2023) und der §§ 2, 3 und 20 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712) in der 

zurzeit geltenden Fassung (SGV NRW 610) hat der Rat der Stadt Ahlen in 
seiner Sitzung am 22.05.2025 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

  
Artikel I: 

  
§ 1 erhält folgende Fassung: 

  
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Stadtgebiet. 

  
(2) Steuerpflichtig ist, wer einen oder mehrere Hunde in seinen Haushalt 

aufgenommen hat. Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten 

als von den Haushaltsangehörigen gemeinsam gehalten. Halten mehrere 
Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie 

Gesamtschuldner. Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er 
nicht innerhalb von zwei Wochen bei der Ordnungsbehörde der Stadt 

Ahlen gemeldet und bei einer von dieser bestimmten Stelle abgegeben 
wird. 

  
(3) Als Hundehaltung gilt auch, einen Hund in Pflege oder Verwahrung zu 

nehmen oder auf Probe oder zum Anlernen zu halten, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass der Hund in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die 
Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die 

Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten 
überschreitet. 

  

Artikel II: 
  

§ 2 erhält folgende Fassung: 

  

(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einer Person oder mehreren 
Personen gemeinsam 

a) nur ein Hund gehalten wird 78,00 € 

b) zwei Hunde gehalten werden 108,00 € je Hund, 

c) drei oder mehrere Hunde gehalten werden 126,00 € je Hund 

d) ein oder mehrere gefährliche Hunde gehalten werden 624,00 € je 

gefährlichem Hund  
  

(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden 
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für 

die eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, werden mitgezählt. Die 



Haltung eines oder mehrerer gefährlicher Hunde wird bei der Berechnung 
der Anzahl der ansonsten gehaltenen Hunde mit berücksichtigt. 

  

(3) Gefährliche Hunde im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe d) sind: 

a) Hunde für die eine Gefährlichkeit im Einzelfall nach § 3 Abs. 3 Satz 1 

Ziffern 1- 6 Landeshundegesetz NRW festgestellt wurde. 
  

b) Hunde der Rassen 

  

1. Pitbull Terrier 

2. American Staffordshire Terrier 

3. Staffordshire Bullterrier 

4. Alano 

5. American Bulldog 

6. Bullmastiff 

7. Mastino Espanol 
8. Mastino Napoletano 

9. Fila Brasileiro 

10.Dogo Argentino 

11.Rottweiler 

12.Tosa Inu 

  

sowie deren Kreuzungen untereinander sowie mit anderen Hunden. 
Kreuzungen in diesem Sinne sind Hunde, bei denen der Phänotyp einer 

der dort genannten Rassen deutlich hervortritt. In Zweifelsfällen hat die 
Halterin oder der Halter nachzuweisen, dass eine Kreuzung nicht vorliegt. 

  
c) Halterinnen und Haltern wird auf Antrag ab dem ersten auf die 

Antragsstellung folgenden Monat die Festsetzung der Steuer mit dem 
Steuersatz nach § 2 Absatz 1 a) bis c) gewährt, wenn nach § 5 Abs. 3 

LHundG NRW festgestellt wurde, dass eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit nicht zu befürchten ist. 

  

Artikel III:  
  

§ 3 erhält folgende Fassung: 

  

(1) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt Ahlen 
aufhalten, sind für diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft 

besitzen, wenn sie nachweisen können, dass die Hunde in einer anderen 
Gemeinde der Bundesrepublik versteuert werden oder von der Steuer 

befreit sind. 
  

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich 
dem Schutz oder der Hilfe von Personen dienen, die im Besitz eines 

Schwerbehindertenausweises mit einem der folgenden Merkzeichen sind: 

                   • BL (Blind) 

                   • GL (Gehörlos) 



                   • TBl (Taubblind) 
                   • aG (außergewöhnlich gehbehindert) 

                   • H (Hilflos) 

  
oder deren Pflegebedürftigkeit durch die Anerkennung des Pflegegrades 2 

und höher durch einen Bescheid der Pflegeversicherung anerkannt ist. Die 
Steuerbefreiung wird nur für einen Hund je berechtigter Person gewährt. 

  
(3) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 3 wird eine 

Steuerbefreiung nach den Absätzen 2 nicht gewährt. 
  

(4) Für Hunde, die die Halterin/der Halter, welche/r nicht frühere/r oder 
Vorbesitzer/in sein darf, aus dem Ahlener Tierheim „Tierschutzverein Ahlen 

und Umgebung e.V.“ übernimmt, wird auf Antrag Steuerbefreiung gewährt. 
Voraussetzung ist, dass der Hund sich vor der Übernahme mindestens zwei 

Monate in dem Tierheim aufgehalten hat. Die Steuerbefreiung wird befristet 
für zwölf Monate erteilt und beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der 

Hund aus dem Tierheim übernommen worden ist. 

  
Artikel IV: 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

  

(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu 
ermäßigen für 

  
a) Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem 

nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 Meter (Luftlinie) entfernt 
liegen, erforderlich sind, jedoch nur für einen Hund, 

b) Hunde, die zu Melde-, Sanitäts- oder Schutzzwecken verwendet 
werden und die dafür vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern eines 

von der Stadt anerkannten Vereines oder Verbandes mit Erfolg 
abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch das Vorlegen eines 

Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in 

geeigneter Weise glaubhaft zu machen. 
Die Anerkennung des Vereines oder Verbandes erfolgt auf Antrag, 

wenn glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung 
über hinreichende Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchführung 

der Leistungsprüfung verfügt. 
  

(2) Für Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB-XII), 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB-XII) 

oder Bürgergeld (§§ 19-23 SGB-II) erhalten sowie für diesen 
einkommensmäßig gleichstehende Personen wird die Steuer auf Antrag 

auf ein Viertel gesenkt, jedoch nur für den ersten Hund. 
  

(3) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 3 wird eine 
Steuerermäßigung nach den Absätzen 1 oder 2 nicht gewährt. 

  



Artikel V: 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

  

(1) Eine Steuerbefreiung nach § 3 bzw. eine Steuerermäßigung nach § 4 
wird nur gewährt, wenn der Hund, für den Steuervergünstigungen in 

Anspruch genommen wird, für den angegebenen Verwendungszweck 
hinlänglich geeignet ist. 

  
(2) Erfüllt die Haltung den Tatbestand mehrerer Steuerermäßigungen 

nebeneinander, wird Ermäßigung nur in Höhe eines Ermäßigungssatzes 
gewährt. Sehen die erfüllten Ermäßigungstatbestände unterschiedliche 

Ermäßigungssätze vor, wird der höchste erfüllte Ermäßigungssatz gewährt. 
  

(3) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßigung ist spätestens zwei 
Wochen vor Beginn des Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam 

werden soll, schriftlich bei der Stadt zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird 
die Steuer für den nach Eingang des Antrags beginnenden Kalendermonat 

auch dann nach den Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn   die 

Voraussetzungen für die beantragte   Steuervergünstigung vorliegen. Wird 
die rechtzeitig beantragte Steuervergünstigung für einen 

neu   angeschafften Hund abgelehnt, so wird die Steuer nicht erhoben, 
wenn der Hund binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des ablehnenden 

Bescheides wieder abgeschafft wird. 
  

(4) Ein Bescheid ergeht über die Steuerbefreiung oder –ermäßigung. Diese 
gilt nur für diejenigen Personen, für die sie beantragt und bewilligt worden 

ist. 
  

(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung 
weg, so ist dies innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall der Stadt 

schriftlich anzuzeigen. 
  

Artikel VI: 

§ 8 erhält folgende Fassung: 

  

(1) Hundehalterinnen und Hundehalter sind verpflichtet, einen Hund 
innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder - wenn der Hund ihm 

durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist - 
innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden 

ist, unter Angabe der Hunderasse bei der Stadt anzumelden. In den Fällen 
des § 1 Abs. 3 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach 

dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden 
ist, und in den Fällen des § 6 Abs. 3 Satz 1 innerhalb der ersten zwei 

Wochen des auf den Zuzug folgenden Monats erfolgen. Die Hundehalter, die 
bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits Hunde angemeldet haben, sind 

verpflichtet, Angaben zu der/den Rassen dieser Hunde zu machen. 
  



(2) Der Hund ist innerhalb von zwei Wochen bei der Stadt abzumelden, 
nachdem er veräußert oder sonst abgeschafft wurde, nachdem der Hund 

abhandengekommen oder eingegangen ist oder bei Wegzug aus der Stadt. 

Die Abmeldung ist schriftlich vorzunehmen. Mit der Abmeldung des Hundes 
ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Stadt zurückzugeben. 

Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person oder Einrichtung 
sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift anzugeben. 

  
(3) Die Stadt übersendet mit dem Steuerbescheid für jeden Hund eine 

Hundesteuermarke. Hundehalterinnen und Hundehalter dürfen Hunde 
außerhalb ihrer Wohnung oder ihres umfriedeten Grundbesitzes nur mit der 

sichtbar befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. Sie sind 
verpflichtet, den Beauftragten der Stadt die gültige Steuermarke auf 

Verlangen vorzuzeigen. Bis zur Übersendung einer neuen Steuermarke ist 
die bisherige Steuermarke zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere 

Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht 
angelegt werden. Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird auf Antrag eine 

neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt. 

  
(4) Grundstückseigentümerinnen und –eigentümer, 

Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf 

dem Grundstück, im Haushalt oder Betrieb  gehaltenen Hunde und deren 
Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG NW in 

Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung sind 
auch Hundehalterinnen und Hundehalter verpflichtet. 

  
(5) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind  die nach Absatz 

4 Satz 1 verpflichteten Personen auch zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung 
der ihnen von der Stadt Ahlen übersandten Nachweisungen innerhalb der 

vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a  KAG NW in 
Verbindung mit § 93 AO). Durch das Ausfüllen der Nachweisungen wird die 

Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den Absätzen 1 und 2 nicht 

berührt. 
  

Artikel VII: 

§ 10 erhält folgende Fassung: 

  
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712) in der zurzeit geltenden Fassung (SGV 

NRW 610) handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

  

1. als Hundehalterin oder Hundehalter 

  

a) entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt, 



b) entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig oder ohne 
Angabe der Hunderasse anmeldet, 

c) entgegen § 8 Abs. 2 den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er 

ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund 
abhandengekommen oder eingegangen ist oder nachdem der Halter aus 

der Stadt weggezogen ist, bei der Stadt nicht abgemeldet hat, 
d) entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines 

umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke 
umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten der 

Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die der 
Steuermarke ähnlich sehen, anlegt, 

e) entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, 
  

2. als Grundstückseigentümerin oder – eigentümer, Haushaltungsvorstand 
oder deren Stellvertreterin oder Stellvertreter 

  
a) entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, 

b) entgegen § 8 Abs. 5 die von der Stadt Ahlen übersandten Nachweisungen 

nicht wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt. 
  

Artikel VIII: 
Inkraftreten 

  
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

  
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Es wird 

darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 

bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Ahlen, 27. Mai 2025 
 

gez. 
Dr. Alexander Berger 

Bürgermeister 



Bekanntmachung der 2. Änderungssatzung vom 27.05.2025 zur 
Satzung für den Beirat für Stadtgestaltung der Stadt Ahlen vom 

08.11.2011  

 
Aufgrund von § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 

Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14. Juli 1994 (GV NRW 1994, Seite 666/ SGV NRW 2023) in der zur Zeit 

gültigen Fassung beschließt der Rat der Stadt Ahlen in seiner Sitzung am 
22.05.2025 folgende Satzung zur 2. Änderung der Satzung für den Beirat 

für Stadtgestaltung der Stadt Ahlen vom 08.11.2011: 

  

Artikel I 

  

§ 3 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

  

An den Sitzungen des Beirates nimmt je Ratsfraktion ein Mitglied des 
Fachausschusses oder des Rates mit beratender Stimme teil. Die Teilnahme 

an den Beiratssitzungen erfolgt in Ausübung des Ratsmandates. 

  
Artikel II 

  
Inkrafttreten 

  
Artikel I tritt rückwirkend zum 18.05.2024 in Kraft. 

  
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Es wird 

darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 

bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Ahlen, 27. Mai 2025 
 

gez. 
Dr. Alexander Berger 

Bürgermeister 



Bekanntmachung der Wahlordnung zur Durchführung der 
Integrationsratswahl vom 27.05.2025  

 

Aufgrund der §§ 7 und 27 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 

S. 666 / SGV NRW 2023) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der 
Stadt Ahlen in seiner Sitzung am 22.05.2025 folgende Wahlordnung zur 

Durchführung der Integrationsratswahl für die Stadt Ahlen beschlossen: 

 

§ 1 Wahlgebiet 

  

Das Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Ahlen. 
  

§ 2 Wahltag und Wahlzeit 

  

(1) Die Wahl der Mitglieder des Integrationsgremiums findet am Tag der 
Kommunalwahl statt. 

  

(2) Die Wahlzeit dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
  

§ 3 Wahlorgane 

  

Wahlorgane sind 

1. der Wahlleiter, 

2. der Wahlausschuss, 
3. für jeden Stimmbezirk der Wahlvorstand, 

4. der Wahlvorstand zur zentralen Auszählung der in den Stimmbezirken 
abgegebenen Stimmen und 

5. der Briefwahlvorstand. 
  

§ 4 Wahlleiter 

  

Der Wahlleiter ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung 

der Wahl zuständig, soweit nicht gesetzliche Vorgaben und/oder diese 
Wahlordnung bestimmte Zuständigkeiten anderen Wahlorganen 

übertragen. 
  

§ 5 Wahlausschuss 

  

(1) Wahlausschuss für die Wahl der direkt in das Integrationsgremium zu 
wählenden Mitglieder ist der Wahlausschuss für die Gemeindewahlen. 

  
(2) Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung der 

Wahlvorschläge und stellt das Gesamtergebnis der Wahl fest. 
  

§ 6 Wahlvorstand und ehrenamtliche Tätigkeit 

  



(1) Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher, dem 
stellvertretenden Wahlvorsteher und drei bis sieben Beisitzern. Aus dem 

Kreis der Beisitzer werden ein Schriftführer und ein stellvertretender 

Schriftführer bestellt. 
  

(2) Der (Ober-) Bürgermeister beruft die Mitglieder des Wahlvorstandes. 
Dem Wahlvorstand können neben Wahlberechtigten nach § 7 auch Bürger 

angehören. 
  

(3) Der Wahlvorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Wahlvorstehers den Ausschlag. 

  
(4) Die Mitglieder der Wahlvorstände üben eine ehrenamtliche Tätigkeit 

aus. 
  

§ 7 Wahlberechtigung 

  

(1) Wahlberechtigt ist, wer 

a) nicht Deutscher im Sinne des Art. 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, 
b) eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 

c) die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hat oder 

d) die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 4 Absatz 3 des 

Staatsangehörigkeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 
3458), erworben hat. 

  
(2) Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 

a) das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, 
b) sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten 

und 

c) mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl in der Gemeinde 

ihre Hauptwohnung haben. 

  
(3) Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 

einen Wahlschein hat. 
  

§ 8 Wahlrechtsausschluss 

  

(1) Nicht wahlberechtigt sind Ausländer 

1. auf die das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147), nach seinem § 1 Absatz 2 

Nummer 2 oder 3 keine Anwendung findet oder 

2. die Asylbewerber sind. 

  
(2) Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs in der 

Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt. 



  
§ 9 Wählbarkeit 

  

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 7 sowie alle Bürger der 
Stadt Ahlen, die 

a) am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und 

b) sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten 

und 

c) mindestens seit drei Monaten vor der Wahl in der Gemeinde ihre 

Hauptwohnung haben. 
  

(2) Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der 
Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
  

§ 10 Wahlvorschläge 

  

(1) Der Wahlleiter fordert nach Bekanntmachung des Wahltages zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen durch öffentliche Bekanntmachung auf. 
  

(2) Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlberechtigten oder 
Bürgern (Listenwahlvorschlag) oder einzelnen Wahlberechtigten sowie 

Bürgern (Einzelbewerber) eingereicht werden. Jeder 
Wahlvorschlagsberechtigte kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. 

  
(3) Als Wahlbewerber können jeder Wahlberechtigte sowie jeder Bürger 

der Stadt/Gemeinde benannt werden, sofern er seine Zustimmung 
schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 

  
(4) Für die Wahlvorschläge nach Listen und die Einzelbewerber können 

Stellvertreter benannt werden. 
  

(5) Bei Listenwahlvorschlägen bestimmt sich die Reihenfolge der 

Stellvertretung in entsprechender Anwendung des § 45 Abs. 2 des 
Kommunalwahlgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, so dass an die 

Stelle des verhinderten gewählten Bewerbers der für ihn auf der Liste 
aufgestellte Ersatzbewerber tritt, falls ein solcher nicht benannt ist bzw. 

dieser auch verhindert ist, der Listennächste tritt. In Wahlvorschlägen von 
Einzelbewerbern kann ein Stellvertreter benannt werden, welcher den 

Bewerber im Falle seiner Wahl vertreten und im Falle seines Ausscheidens 
ersetzen kann. 

  
(6) Jeder Listenwahlvorschlag muss von der Leitung der den 

Wahlvorschlag einreichenden Gruppe unterzeichnet sein und den Nachweis 
enthalten, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten 

Vorstand besitzt sowie die Benennung und Aufstellung der Bewerber nach 
demokratischen Grundsätzen erfolgt sind. 

  



(7) Der Wahlvorschlag muss Vor- und Familiennamen, die 
Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum, den Beruf und die Anschrift der 

Hauptwohnung, E-Mail-Adresse oder Postfach des Wahlbewerbers 

enthalten. Sofern Stellvertreter benannt werden, so sind diese ebenfalls 
mit den Angaben nach Satz 1 aufzuführen. 

  
(8) Jeder Wahlvorschlag muss als “Listenwahlvorschlag“ oder als 

“Einzelbewerbern/Einzelbewerberin“ gekennzeichnet und mit einer 
Bezeichnung des Wahlvorschlages versehen sein. Fehlt diese, tritt 

ersatzweise der Name des ersten Bewerbers an die Stelle der 
Wahlvorschlagsbezeichnung. 

  
(9) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine 

stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet sein. 
  

(10) Für die Wahlvorschläge sind die Formblätter zu verwenden, die der 
Wahlleiter bereithält. 

  

(11) Wahlvorschläge können bis zum 69. Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr, 
beim Wahlleiter eingereicht werden. Der Wahlleiter prüft die 

Wahlvorschläge und legt sie dem Wahlausschuss zur Entscheidung vor. 
  

(12) Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 58. Tage vor der Wahl 
über die Zulassung der Wahlvorschläge. Für die Zurückweisung von 

Wahlvorschlägen gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

  
(13) Die zugelassenen Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter mit den in 

Abs. 7 genannten Merkmalen bekannt gemacht. Statt des Geburtsdatums 
ist jedoch jeweils nur das Geburtsjahr und statt der vollständigen Anschrift 

sind der Wohnort mit Postleitzahl und die E-Mail-Adresse oder das 
Postfach der Bewerber anzugeben. Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der 

Einreichungsfrist gegenüber dem Wahlleiter nach, dass für ihn im 

Melderegister eine Auskunftssperre nach den melderechtlichen 
Vorschriften eingetragen ist, ist anstelle von Wohnort und E-Mail-Adresse 

oder Postfach eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden, die sich 
ebenfalls aus der Angabe einer Gemeinde mit Postleitzahl und einer E-

Mail-Adresse oder eines Postfachs zusammensetzt. 
  

§ 11 Stimmzettel 
  

(1) Die Einzelbewerber werden mit Namen und Vornamen in den 
Stimmzettel aufgenommen. Sofern ein Stellvertreter im Wahlvorschlag 

benannt und zugelassen worden ist, wird dieser ebenfalls mit Namen und 
Vornamen in dem Stimmzettel aufgenommen. 

  
(2) Die Listenwahlvorschläge werden mit der Bezeichnung des 

Wahlvorschlages sowie mit der Kurzbezeichnung aufgenommen. Zusätzlich 



werden Familienname und Vorname der ersten drei auf der Liste genannten 
Bewerber aufgeführt. 

(3) Die Wahlvorschläge erscheinen in alphabetischer Reihenfolge der 

Namen der Wählergruppen und Einzelbewerber auf dem Stimmzettel. 
  

§ 12 Wählerverzeichnis 

  

(1) Für jeden Stimmbezirk wird ein Wählerverzeichnis geführt. 
  

(2) In das Wählerverzeichnis werden alle Personen von Amts wegen 
eingetragen, bei denen am 42. Tag vor der Wahl feststeht, dass sie am 

Wahltag wahlberechtigt sind. Von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
einzutragen sind auch die nach dem Stichtag bis zum sechzehnten Tag vor 

der Wahl zugezogenen und bei der Meldebehörde gemeldeten 
Wahlberechtigten. 

Die Wahlberechtigten erhalten eine Wahlbenachrichtigung bis zum 21. Tag 
vor der Wahl. 

  

(3) Die Wahlberechtigten sind im Wählerverzeichnis mit Familien- und 
Vornamen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift aufgeführt. 

Das Wählerverzeichnis wird unter fortlaufender Nummer nach Straßen und 
Hausnummern alphabetisch angelegt. 

  
(4) Das Wählerverzeichnis wird vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl 

während der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadt-/Gemeindeverwaltung 
zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Zeit und Ort der Bereithaltung zur 

Einsichtnahme werden öffentlich bekannt gemacht. 
  

(5) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
innerhalb der Einsichtsfrist bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung Einspruch 

einlegen. Über den Einspruch entscheidet der (Ober-)Bürgermeister. 
Gegen die Entscheidung des (Ober-)Bürgermeisters kann binnen drei 

Tagen nach Zustellung Beschwerde eingelegt werden, über die die 

Aufsichtsbehörde entscheidet. 
  

(6) Wahlberechtigte, die nicht in dem Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können sich bis zum zwölften Tag vor der Wahl in das Wählerverzeichnis 

eintragen lassen. Sie haben den Nachweis über ihre Wahlberechtigung zu 
führen. 

  
(7) Der (Ober-)Bürgermeister macht spätestens am vierundzwanzigsten 

Tag vor der Wahl öffentlich bekannt, 
1. den Wahltag, Beginn und Ende der Wahlzeit sowie die Wahlräume, 

2. wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden das Wählerverzeichnis 
eingesehen werden kann, 

3. dass Wahlberechtigte, die nicht in dem Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, sich bis zum zwölften Tag vor der Wahl in das Wählerverzeichnis 



eintragen lassen und den Nachweis über ihre Wahlberechtigung führen 
müssen, 

4. wo, in welcher Zeit und welchen Voraussetzungen ein Wahlschein 

beantragt werden kann, 
5. bis zu welchem Tag vor der Wahl den Wahlberechtigten, die in das 

Wählerverzeichnis eingetragen sind, spätestens eine 
Wahlbenachrichtigung zugeht und 

6. wie durch Briefwahl gewählt wird. 
  

§ 13 Durchführung der Wahl 
  

(1) Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis des Stimmbezirks 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

  
(2) Jeder Wähler hat eine Stimme. 

  
(3) Auf Verlangen hat der Wähler sich gegenüber dem Wahlvorstand über 

seine Person auszuweisen. 

  
(4) Bei der Briefwahl hat der Wähler dem (Ober)Bürgermeister in einem 

verschlossenen Wahlbriefumschlag 

a) seinen Wahlschein, 

b) in einem besonderen verschlossenen Stimmzettelumschlag seinen 
Stimmzettel 

so rechtzeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief am Wahltag bis 16 Uhr 
bei ihm eingeht. 

Auf dem Wahlschein hat der Wähler dem (Ober)Bürgermeister an Eides 
statt zu versichern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem 

erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet worden ist. 
  

§ 14 Stimmenzählung 

  

(1) Nach dem Ende der Wahlzeit können die Urnen verschiedener 

Stimmbezirke zu einer zentralen Auszählung zusammengeführt werden. 
Den Urnen sind das jeweilige Wählerverzeichnis, die jeweilige Niederschrift 

und die eingenommenen Wahlscheine beizulegen. Nach dem Ende der 
Wahlzeit ist ein für die Auszählung gebildeter Wahlvorstand abweichend 

von dem für die Wahlhandlung gebildeten Wahlvorstand für die 
Stimmzählung zuständig. 

  
(2) Bei der zentralen Auszählung wird zunächst anhand der 

Wählerverzeichnisse und der eingenommenen Wahlscheine die Anzahl der 
abgegebenen Stimmen festgestellt. Diese Zahl wird mit den in den Urnen 

befindlichen Stimmzetteln verglichen. Danach wird die Zahl der gültigen 
Stimmen und der auf jeden Wahlvorschlag entfallenden Stimmen 

ermittelt. 
  



(3) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der für die Auszählung 
gebildete Wahlvorstand. 

  

(4) Für die Ungültigkeit von Stimmen gilt § 30 des 
Kommunalwahlgesetzes in der jeweils geltenden Fassung. 

  
(5) Über die Auszählung der Stimmen ist eine Niederschrift zu fertigen. 

  
§ 15 Feststellung des Wahlergebnisses und der Sitzverteilung 

  
(1) Der Wahlausschuss stellt – nach vorangegangener Vorprüfung der 

Wahlniederschriften auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit durch den 
Wahlleiter – unverzüglich nach der Wahl das Wahlergebnis und die 

Sitzverteilung entsprechend den für die Kommunalwahl geltenden 
Regelungen fest. Er ist dabei an die Entscheidung der Wahlvorstände 

gebunden, jedoch berechtigt, Rechenfehler zu berichtigen. Bei gleichen zu 
berücksichtigenden Zahlenbruchteilen bis zu vier Stellen nach dem 

Komma entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los. 

  
(2) Entfallen bei der Sitzverteilung auf einen Vorschlag mehr Sitze, als 

Bewerber benannt sind, bleiben diese Sitze unbesetzt. 
  

(3) Der Wahlleiter gibt die Namen der gewählten Bewerber öffentlich 
bekannt und benachrichtigt die gewählten Bewerber durch Zustellung über 

die Feststellung ihrer Wahl. Für den Mandatserwerb, den Mandatsverlust 
(einschließlich Verzicht) und die Ersatzbestimmung gelten die Regelungen 

des Kommunalwahlgesetzes NRW in der jeweiligen Fassung entsprechend. 
  

§ 16 Wahlprüfung 

  

Für die Wahlprüfung gelten die Regelungen des Kommunalwahlgesetzes 
NRW in der jeweiligen Fassung entsprechend. 

  

§ 17 Fristen 

  

Die in dieser Wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern 
oder verändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder der 

Termin auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen gesetzlichen oder 
staatlichen Feiertag fällt. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist 

ausgeschlossen. 
  

§ 18 Anzuwendende Vorschriften 

  

Für die Wahl zum Integrationsgremium gelten unbeschadet dieser 
Wahlordnung die §§ 2, 5 Absatz 1, §§ 9 bis 13, 24 bis 27, 30, 34 bis 46, 

47 Satz 1 und § 48 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend. 
  

§ 19 Amtssprache 



  
Die Amtssprache ist deutsch. 

  

§ 20 Inkrafttreten 

  

Diese Wahlordnung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Es wird 

darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 

bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Ahlen, 27. Mai 2025 
 

 
gez. 

Dr. Alexander Berger 
Bürgermeister 
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